
                      Wahlvorschläge für die Kommunalwahl 2024 – Parteien –  
  

 

 

Voraussetzungen zur Einreichung der Wahlvorschläge 

 Parteieigenschaft muss vorliegen 

 Anzeige beim Landeswahlleiter über Teilnahme muss erfolgen 

 Teilnahme an einer Landtags- oder Bundestagswahl in den letzten 6 Jahren 

 (Bescheinigung des Landeswahlleiters muss vorliegen) 

Aufstellungsverfahren der Wahlvorschläge  

 

 

                                 Einreichung der Wahlvorschläge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Checkliste vor der Einreichung 

 

Je Partei darf ein 
Wahlvorschlag pro Wahl 

erfolgen. 

Beim 
Aufstellungsverfahren 

dürfen nur 
wahlberechtigte 

Mitglieder teilnehmen.

Demokratische 
Grundsätze sind 

einzuhalten.

Über das 
Aufstellungsverfahren ist 

eine Niederschrift zu 
fertigen.

Angaben über Ort, Zeit, 
Form und anwesende 
Mitglieder sind in der 

Niederschrift 
festzuahlten.

•Wahlvorschläge in Gemeinden mit mehr als 500 EW müssen 
unterschrieben werden. (Unterstützungsunterschriften)

•Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern zu leisten.

• Jeder Wahlberechtigte darf nur eine Unterschrift je Wahl tätigen

• Bewerber sind inhaltlich in erkennbarer Reinfolge aufzulisten

• Einreichungsfrist endet am 22.04.2024 um 18:00 Uhr

ausreichende Anzahl an Unterstützungsunterschriften

Bescheinigung der Parteieneigenschaft

Nachweis des Namens der Partei

Nachweise zur ordnungsgemäßen Aufstellung der Bewerber

identifizierbare Zustimmungserklärung der Bewerber


